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Prinicd in G m a n g  



D e n  Tag, an dem vor tausend Jahren der deutsche König 
Otto I. in Rom vom Papst zum Kaiser gekrönt wurde, kann der 
Historiker nicht mit Stillsclimeigen übergehen, auch wenn er ihn 
nicht als ein die Gegenwart mahnendes, anspornendes Jubiläum 
feiern - oder aber ihn beklagen will als einen verhängnisvollen 
dies ater für die deutsche und europäische Geschichte, wie cs 
Heinrich von Sybel vor gut hundert Jahren hier tat. 

Damals, als Sybel in einer öffentlichen Sitzung der Bayeri- 
schen Akademie der Wissenschaften zum Geburtstag König 
Maximilians 11. ain 28. Noveinber 1859 ,,ober die neueren Dar- 
stellungen der deutschen Kaiserzeit" sprach und mit seiner Kri- 
tik vor allem an Wilhelm Giesebrechts grundlegendem Werk eine 
endlose, durch drei Generationen fortgesponnene Kontroverse 
über die Beurteilung der mittelalterlichen Kaiserpolitik auslöste,' 
da  war das noch eine nicht nur akademisch-historische, sonderii 
in gewissem Sinn auch eine politisch-aktuelle Frage; die Schrift 
über „Die deutsche Nation und das Kaiserreich", mit der Syhel 
1862 die eindringliche Erwiderung Julius Ficliers auf jene Fest- 
rede erregt beantwortete, nannte er ,,eine historisch-politische Ab- 
handlung". Denn das Kaisertum, das er „nach politischen und 
sittlichen Prinzipien" für fragwürdig, ja für einen unheilvollen 
Irrweg hielt, gehörte noch nicht ganz derVergangenheit an. Es gab 
zu seiner Zeit noch Kaiser, wenn auch seit 1806 keinen Nach- 
folger Ottos I. mehr im alten Heiligen Römischen Reich deut- 
scher Nation. Gerade seit dessen Ende aber hatten sich die 

Sybels Festrede und die dadurch ausgelöste~i Sclirifteii Fickers mit Sybcls 
Gegenschrift und einer Besprccliung beider durcli Georg Waiiz wurden iieu 
herausgegeben von Friedrich Schneider, Cniuersalstaat oder Xationalstaat, 
Macht und Ende des ersten deutschen Reiclies (Innsbruck 1940, 2 .  Aufl. 1943). 
Über die weitere Diskussion rgl.  Heinrich I I o s t e n k a m p ,  Die inittelalterliclie 
Kaiserpolitik in der deutschen Historiograpliie seit V. Sybel und Ficker, 
Eberings Historisclie Studien 225 (Berlin 1934); Friedrich S c h n e i d e r ,  
Neuere Anschauuiigen der deutschen Historiker zur Beurteilung der deut- 
cclien Kaiserpolitik des Llittelalters (Weimar ,934). erweitert bis zur 6. .4ufl.: 
Die neueren Anschauungen der dt. Historiker über die dt. Kaiserpolitik des 
MA. und die mit ihr verbundene Ostpolitik (Weimar i943). 
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Kaisertümer seltsam vermehrt. Sein letzter habsburgischer Kaiser 
Franz 11. hattc sich schon in1 August 1804 zum erblichen Kaiser 
von Österreich proklamieren lassen, nachdem sich Napoleon I. 
ein Vierteljahr zuvor in Paris zum Kaiser der Franzosen ge- 
krönt hatte; und der russische Zar, der nach dem Ende des ost- 
römisch-byzantinischen Kaisertums 1453 dessen Nachfolge in 
der orthodoxen Christenheit beanspruchte, in Moskau als „drit- 
tem Rom", galt nun auch im Westen als Dritter im Range der 
Kaiscr. Dazu kamen in übersee, als 1822 die Kolonien Portugals 
und Spaniens unabhängig wurden, ein Kaiser von Brasilien (bis 
1889) und ein Kaiser von Mexiko, nach kurzem Dasein (1822/23) 
nochmals 1864 von Xapoleon 111. kreiert, bis der unglückliche 
Habsburger Maximilian, der diese zweite mexikanische Kaiser- 
rolle spielen mußte, 1867 standrechtlich erschossen wurde. 
Bonapartes Xeffe selbst hatte sich 1852 durch Plebiszit zum Kai- 
ser der Franzosen erheben lassen. Er mußte weichen, als auch in 
Deutschland wieder ein Kaisertum, schon 1848 in der Pauls- 
kirche erstrebt, in Versailles 1871 prok1amiertwurde.Und schließ- 
lich nannte sich sogar die englische Königin Viktoria seit 1877 
Kaiserin von Indien; erst 1947 gaben ihre Nachfolger diesen 
Icaisertitel auf, nachdem auch die kurze Xebenrolle des italieni- 
schen Königs als Kaiser von Athiopien (1936-1943) ausgespielt 
U-ar. 

Das Kaisertum schien nach der Auflösung des alten Reiches 
nicht beendet, sondern begehrter als je und beliebig vermehrbar. 
Man darf sich wundern, daß Sybel und seine Gesprächspartner, 
als sie das mittelalterliche Kaisertum kritisierten oder rechtfertig- 
ten, fast nie vergleichend von diesen neuen Kaisertümern ihrer 
Zeit sprachen, allenfalls vom habsburgischen Kaiser von Öster- 
reich, der noch immer auch alte kaiserliche Herrschaftsrechte 
in der Lombardei verfocht und gerade 1859 verlor. War aber 
nicht auch im Mittelalter wie im 19. Jahrhundert, vielleicht aus 
nicht ganz unvergleichbaren Gründen, mehrmals ein neues 
Kaisertum geschaffen worden ? Das fränkische der Karolinger 
und dann das deutsche der Ottonen entstand neben dem seit der 
Antike ununterbrochen fortbestehenden oströmischen Kaisertum 
in Byzanz, zwischen beiden überdies 1204 nach der Eroberung 
Konstantinopels durch die ,,Kreuzfahrer" ein Lateinisches 
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Kaisertum, das zwei 1Menschenalter lang dauerte; und schon vor- 
her hatten sieh auch manche Könige in Spanien und in England 
als Kaiser tituliert. Diese auch im Mittelalter nie nur eingleisige 
Tradition und Geschichte des Kaisertums mit ihren Verzmei- 
gungen und Rivalitäten läßt sich vielleicht nun unbefangener 
als Ganzes überblicken und begreifeil, seitdem es keine Kaiser 
mehr gibt, da auch alle jene neuen Kaisertümer wieder ver- 
schwunden sind, rasch verloschen wie versprühende Kugeln einer 
hoch aufgestiegenen Raketc. Wie Icönnte es noch Kaisertum 
geben, seitdem aller „Imperialismus" politisch verpönt ist ? 

Inzwischen ist denn auch für die Erforschung dieser vielfälti- 
gen, spannungsreichen Geschichte des Kaisertums zumal im 
Mittelalter schon viel geschehen. Die Kaiserkrönung im Abend- 
land hat Eduard Eichmann 1942 Ibis in alle Einzelheiten ihres 
Zeremoniells genau dargestellt,' die Ordines ihrer Liturgie hat 
Reinhard Elze gesichtet und ~ d i e r t . ~  Die Kaiserkrone und den 
kaiserlichen Ornat, alle Insignien und Herrschaftszeichen mit 
ihrer kunst- und sinnreichen Symbolik hat Percy Ernst Schramm 
mit manchen Helfern höchst aufschlußreich und eindrucl~suoll 
untersucht.3 Auch das ,,Zweikaiserproblem", wie es zuerst Wer- 
ner Ohnsorge 1947 nannte,4 d. h. das Verhältnis des römisch- 
abendländischen zum oströmisch-byzantinischen Kaisertum, 
wurde von beiden Seiten her eindringlich erforscht, ebenso das 
Verhältnis des Kaisertums zum Icönigtum in Deutschland,j in 
-P...- -. 

Eduard Eichmani i ,  Die Kaiserkrönuiig irn Abendland. Ein Beitrag zur  
Geistesgescliichte rles Mittelalters. ( z  Bde. Würzl>urg 1942). 

? Die Ordines für die Weihe und Krönung des Kaisers und der Kaiserin, 
hrsg. von R. Elze. MGH Fantes iuris Germanici antiqiii in usum scholarum 
IX (Hannover 1960). Eine kritische Untersucliung der Krönungs-Ordines uan 
Elze wird bald folgen. 

Percy Ernst S c h r a m m ,  Herrschaftszeichen und Staatssymbolik. Beiträge 
zu ihrer Geschichte vom 3. bis zum 16. Jahrliundert. Sci~riftcn der MGH XIII,  
1-3 (Stuttgart 1954-56); im 2. Band S. 560-637 ein Beitrag voii Eiansmartin 
D e c k e r - H a u f f :  Dic „Reichskrone", angefertigt für Kaiser Otto I. 

8 IVerner O h n s o r g e ,  Das Zweikaiserprohlem im frülieren Mittelalter. Dic 
Bedeutung des byzantinischen Reiches für die Entwicklung der Staatsidee iii 
Europa (Hildesheirn 1947). Vgl. Franz Dölger ,  Byzanz und die europäisclie 
Staatenirelt. Ausgewählte Vorträge und Aufsätze (Ettal 1953). 

5Edmund E.  S t e n g e l ,  Regnum und Imperium. Engcrcs und weiteres 
Staatsgebietimalten Reicli. MarburgcrAkademiscl~cRedcii 49(liarburg 1930). 



Frankreich, England, Spanien usw.,' wie von jeher das Verhältnis 
zum Papsttum.Wnd auch die viel erörterte ,,Idee des Kaiser- 
tums" oder ,,Reichsidee" fand eine knapp, klar und klug zu- 
sa~nmenfasscndz Darstellung durch Robert F ~ l z . ~  Nur wird bei 
alledem meist noch immer zu einseitig auf die durchgehende 
Tradition, auf das Gleichbleibende und Beständige oder bisweilen 
Erneuerte am Kaisertum geachtet und auf seine schon den Zeit- 
genossen wie uns noch heute unmittelbar sinnfällige Selbstdar- 
stellung im feierlichen Glanz der Zeichen, Gesten und Symbole, 
auch auf die mittelalterlichen Ideen der „Translatio imperii"' 
oder der ,,Renovatio imperiiM,j weniger dagegen auf das jeweils 
Einmalige und Besondere, das eigentlich Historische oder gar 
Epochale seiner geschichtlichen Bedeutung - um nicht zu sagen: 
Verwendung - in bestimmten historischen Situationen. Gerade 
dadurch aber wird die Kaiserkrönung Ottos I. erst wahrhaft 
denkwürdig. 

Denn als sich Otto I., damals fünfzigjährig, von Papst Johan- 
nes XII . ,  der höchstens halb so alt war, zu Mariae Lichtmeß 962 
(am Sonntag den 2. Februar) in der Peterskirche zum Kaiser 
krönen ließ, wurde keineswegs nur das seit 800 bestehende 

1 X7altliei H o l t z m a n n ,  Das mittelaltcrliclic Iinperium iind die irerdenden 
Xationcii. i\rbeitsgcmeinschaft für Forscliiiiig des Landes liorclrliein-West- 
faleii; Geistes\+-isseoscliafte~~~ Abliandiung 7 (Kölii U .  Opladen 1953); mit Er- 
gänzungen aucli in: Rclazioni del X Congresso Internaz. di Scienze Storiche 
19j5, Bd. I11 S.qj-303, dazu Diskussion in dcn Atti dcl Congresso S. 330-337. 

Knapper Uberblick: 15. Grundrnarin,  Kaisertum und Papsttum, in: Die 
Rcligioii in Gcscliichte und Gegenir-art, 3. Aufl. I11 (1957) Sp. io93-fo99. 

Robert Folz, L'Idee d'Eiiipire en Occident dii Ve aii XIVf sibcle (Paris 
i9 j3) ;  vgl. auch Geoffrey Bar rac lougl i .  Tlie Mediaeual Empire, Idea and 
Reality. Tlic Iiistorical Associatio~i; General Seriec G i j (Londa~i ,950); 
Friedricli l<elnpf, Das inittclaltcrliclie Kaicertiini. Ein Deutungsx-ersuch, in: 
Das Köiiigtum: ccine geistigreii iind reclitliclieii Griiiidlagen. hlaiiiau-Vor- 
träge i9j4. Vorträge und I'orscliungen, hrsg. voii TI,. Mayer Bcl. 111 (Lindau- 
I<oiistanz ,956) S. 235-242. 

TVcriier Goez, Translatio Imperii. Eiii Beitrag ziir Geschichte des Ge- 
schiclitsdc~ikcns iind dcr politischen Tlieorieii im Mittelalter und iii der frühen 
Xeiizcit (Tübiiigen i958). 

Percy E. Sc l i ramm,  Kaiser, Rom und Renovatio. Studien und Texte zur  
Geschichte des römisclien Erneueriingsgcdankenc vom Ende des karolingi- 
schen Reiclies bis zu111 Insestiturctreit. Studieii der Bibliothek Liarburg XVII. 
( 2  Bde. 1.eipzig-Berliii 1929.) 
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Kaisertum nach einer Unterbrechung wiederhergestellt, erneuert 
und fortgesetzt. Seit der Ermordung des obskuren Kaisers 
Berengar in Verona 924, die wenig Aufsehen erregte, hatte es 
zwar keinen Kaiser mehr im ilbendland gegeben; aber solche 
Unterbrechungen der Kaiserreihe wiederholten sich später noch 
oft und dauerten manchmal viel länger, ohne daß man deshalb 
jede weitere Kaiserkrönung nach tausend Jahren wird feiern 
wollen. Mit der Kaiserkrönung Ottos I. aber hat sich zweierlei 
höchst folgenreich für Jahrhunderte entschieden. Erstens ~vurdc 
damals zuerst und seitdem immer bis zum Ende des alten Reiches 
der deutsche König zum Kaiser gekrönt. Das Kaisertum wurde 
mit dem deutschen Königtum und seiner Thronfolge verbunden. 
Selten taucht seitdem auch nur der Gedanke oder die Drohung 
auf, niemals vor Napoleon verxvirklicht, daß ein anderer als der 
deutsche König im Abendland Kaiser werden könnte. Z~\:eitens 
aber konnte er seitdem nur vom Papst in Rom zum Kaiser 
gekrönt werden. 

Beides war den Zeitgenossen im 10. Jahrhundert noch keines- 
wegs so selbstverständlich, wie es aus spätcrer Rückschau schei- 
nen könnte. Vor Otto I. waren nicht nur Könige gekrönt worden. 
Die letzten Kaiser vor ihm waren keine karolingischen Franken- 
könige gewesen, sondern im letzten Jahrzehnt des 9. Jahrhunderts 
zwei Markgrafen von Spoleto, Wido und sein Sohn Lambert, 
in den ersten Jahrzehnten des 10. Jahrhunderts der junge 
Ludwig von der Provence, dessen Vater Boso schon 878, als er 
sich zum König von Niederburgund machte, von Papst Johannes 
VIII .  auch für die Kaiserkrönung in Betracht gezogen worden 
war; und nachdem sein Sohn, den man als Kaiser Ludmig 111. 
gelten läßt, 905 geblendet aus Italien heimgekehrt war, konnte 
sich noch zu seinen Lcbzeiten sein Widersacher ßerengar von 
Friaul 915 in Rom zum Kaiser krönen lassen. Kur neben und 
zwischen diesen unansehnlichen Kaisern hatte sich 896 auch der 
ostfränkische König Arnulf als letzter Karolinger in Rom zum 
Kaiser krönen lassen ; an einem seiner wenig erfolgreichen Italien- 
züge hatte der &ichnamige Großvater Ottos I. als Sachsenhcrzog 
teilgenommen. Das waren für Ottos Zeitgenossen die jüngsten 
Erinnerungen an ein glanzlos und machtlos gewordenes Kaiser- 
tum, das jedem in Italien aufstrebenden Machthaber erreichbar 
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schien. In Byzanz vollends konnte auch weiterhin wie von jeher 
iin röniischen Imperiutn seit der Antike ein tüchtiger Empor- 
kömmling niederster Herkunft Kaiser werden, ohne zu einem 
angestammten Ilerrschergeschlecht zu gehören - und ohne einer 
kirchlichen Salbung und Krönung zu bedürfen. 

Daß in1 .Abendland nur der Papst einen Kaiser in Rom 
krönen könne, war jedoch gleichfalls für Ottos Zeitgenossen 
noch keine unaus~veichliche Tradition, weder nach römischem 
oder h\;zantinischem noch auch nach karolingischem Vorbild. 
Ihr1 der Großc war zwar am Weihnachtstag 800 in Rom vom 
Papst nach dcrAl<klamation durch die Römer zum Kaiser gekrönt 
morden - wider Wunsch und Willen, wenn man seinem von Ein- 
hard überlieferten Ausspruch glauben darf, er hätte an diesem 
Tag trotz cles hohen Festes die I'eterskirche iiebcr nicht betreten, 
wenn er des Papstes Vorhaben gekannt hätte. Er aber, der seit- 
dem nie wieder nach Rom und Italien ging wie vorher mehrmals, 
hatte dann seinen jüngsten Sohn Ludwig, der allein ihn über- 
lebte, ohne Mitwirkung des Papstes in Aachen zu seinem Nach- 
folger auch im Kaisertum bestimmt und ihn dort zum Kaiser ge- 
1. <ront .. oder sich selbst krönen lassen. Und Liiclivig der Fromme, 
der nie nach Italien zog, ließ chenso schon 817 seinen ältesten 
Sohn Lothar inXachen auf einer Reichsversammlung zumKaiser 
~vählcti und krönen, ohne daß ein Papst dalxi mitwirkte. Nach 
der gleichzeitig beschlossenen Reichsordnung (Ordinatio i m p e -  
rii) sollte das liünftig immer so gehalten werden. Das schloß 
nicht aus, daß sich sowohl Ludwig in Reiiiis (816) wie Lothar in 
Roin (823) nachträglich auch noch von einem Papst die Kaiser- 
lcroiie feierlich aufsetzen ließ. Jene Reichsordnung von 817 aber 
~ i ~ u r d e  im langen Streit der Söhne Luduyigs des Frommen hin- 
fällig. I111 Vertrag von Verdun 843 wurde statt dessen die Herr- 
schaft im Franlienreich so unter die drei Brüder aufgeteilt, daß 
das Kaiscrturn, S i 7  zur Wahrung der „unitas imperii" bestimmt, 
nur noch mit Lothars >litteIreich zwischen Aachen und Rom 
verbunden blieb. -41s scliließlich auch dieses Mittelreich beim Tod 
Kaiser Lothars I. S j  j unter seine drei Söhne geteilt wurde, 
haftete das Kaisertum nur noch an dem südlichen, italienischen 
Drittel, das der schon Sjo in Rom vom Papst zum Kaiser ge- 
krönte älteste Lothar-Sohn Ludwig 1I.erhielt. DasKaisertum war 
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gleichsam wieder ausgeschieden aus der fränkischen Reichs- 
verfassung, eine Kaiserkrönung war nicht mehr in Aachen mög- 
lich, nur noch in Rom, wo der päpstliche Rrönungsanspruch sich 
durchsetzte. Kaiser Ludwig 11. selbst betonte 871 in einem Schrei- 
ben an den byzantinischen Kaiser, daß er wie seine Vorgänger - 
anders als jener - vom Papst zum römischen Kaiser geweiht und 
gesalbt sei. Seine Hachfolger verdankten erst recht ihr Kaisertum 
nur noch der päpstlichen Krönung. 

Gleichwohl waren auch noch manche Zeitgenossen Ottos I. 
überzeugt, daß ihr König nicht durch den Papst in Rom, sondern 
daheim aus eigener Kraft und Macht Kaiser werden könne und 
solle. Ja, Widukind von Corvey stellt es bekanntlich so dar, als 
sei wirklich Otto I. schon 9; j auf dem Lechfeld bei Augsburg 
nach dem Sieg über die Ungarn, der ihn zugleich über den 
letzten schweren Aufstand seiner inneren Widersacher Herr ver- 
den ließ, von seinem siegreichen Heer zum Icaiser ausgerufen 
worden, wie auch schon Heinrich I. 933 nach dein Sieg über die 
Ungarn an der Unstrut. Widukind tituliert in seiner Sachsen- 
geschichte bereits von 9 j j an seinen König Otto als Kaiser, mäh- 
rend er von dessen späterer Kaiserkrönung durch den Papst in 
Rom keine Notiz nimmt; und manche andere Zeitgenossen 
dachten wie er.' 

Otto I.  aber hat sich diese Auffassung des Kaisertums nicht zu 
eigen gemacht, er ist darin auch nicht dem Vorbild der ersten 
karolingischen Kaiser gefolgt. E r  hat sich zwar 936 in der 
Aachener Grabkirchc Karls dcs Großen zum fränkisch-deutschen 
König wählen, salben und krönen lassen und sich dort auf Karls 
Thron gesetzt, auch um damit die erst von seinem Vater Hein- 
rich I .  zurückgewonnene Zugehörigkeit Lothringens zwischen 
Rhein und Maas zum ostfränkisch-deutschen Reich zu demoii- 
strieren gegenüber dem westfränkischen Karolinger Lud\\-ig IV., 
der sich kurz zuvor in Laon zum König hattc salben und kröncn 
lassen. Aber nicht in Aachen wie einst Ludwig der Fromrnc und 

Vgl. Martiii Liiitael.  Das abendländische Kaiscitiiiri iiir 9. uiid 10. Jalrr- 
hiindcrt. Die Wclt als Geschichte 4 (19j8) S. 4 2 3 - ~ j ,  auch in: ;\mge\viil~ltc 
Schriftcii 2 (Bcrliii 1961) S.  122-i41, ivo auch Linlzcis Bocli: Dic Kaiser- 
politik Ottas des Großcn (i943) und andcre cinschlagige Utitcrsuchungcn iicu 
gednickt sind. 
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Lothar I .  wollte Otto Kaiser werden, sondern in Rom, vom Papst 
Sicht die karolingische Tradition, sondern andere 

Gründe und Motive, die hier nicht zu erörtern sind, müssen ihn 
auf diesen Weg geführt haben. Schon als er 9 jz  nach Pavia zog 
und dort die Burgunderin Adelheid heiratete, die Witwe des 
lombardischcn Königs Lothar, den Markgraf Berengar von 

? Irrea 9jo wahrscheinlich hatte vergiften lassen, um seinen Thron 
zu usurpieren, und als Otto statt des vor ihm ausgewichenen 
Berengar sich selbst wie einst Kar1 d. Gr. König der Langobarden 
nannte, hatte er Gesandte nach Rom geschickt mit dem Er- 
suchen uni seine Aufnahme - zweifellos zur Kaiserkrönung. Da- 
mals Iiatte dcr römische Patricius Alherich als Stadtherr dieses 
Ersuchen abgeschlagen, als wollte und brauchte Rom keinen 
neuen Kaiser; und Otto hatte, da die gefährliche Empörung 
seines Sohnes Liudolf ihn zu rascher Heimkehr nach Deutschland 
nötigte, auch die Lombardei wieder dem König Berengar über- 
lassen müssen, der ihm nur samt seinein Sohn - also auf lange 
Sicht - einen Vasalleneid leistete, ohne sich dann daran zu 
halten. Erst als Otto nach dicsein Fehlschlag seines ersten Italien- 
zugs mühsam des inneren Aufruhrs Herr geworden war und die 
Ungarn auf dem Lechfeld besiegt hatte, konnte er einem Hilfe- 
ruf der von Bcrengar bedrängten Iiömer und Langobarden, 
vielleicht auch des Papstes selbst oder seiner römischen Gegner 
folgen und sein früheres Ziel erreichen: sich inRom zum Kaiser 
krönen lassen von Alherichs jungem Sohn Oktavian, der sich, als 
sein Vater ihn auf den Papststuhl hob, Johannes XII. nannte, - 
der erste Papst, der seinen Kamen wechselte. Es dauerte nicht 
lange, bis er zum Verräter an dem von ihm gekrönten Kaiser 
iizurde und mit dessen Widersachern in der Lombardei wie in 
Byzanz konspirierte. Otto ließ ihn durch eine von ihm berufene 
Synode absetzeni und einen anderen Papst wählen; bald darauf 
ist der seines Amtcs unwürdige junge Oktavian, der seinerseits 

~. -PP -- 
L Vgl. Harald Zimmermann; Prozcß und AbsetzilngPapstJohanncs' XII .  

i. J .  963, Quellen iind Crteilc, Österrcichisches Archiv für  Kirchenrecl>t 12 

(i96i) S. 207-230; Ilcrs.; Dic Deposition der Papste Johaniies XII., Leo VIII.  
und Reneilikt V., \litteilungen des Instituts fiir Örterreicliiscl>e Geschiclits- 
forscliung 68 (1960) S. 209-??j; Ders., I'apstahsefzungen des Mittelalters, 
chd. 69 (1961) S. i-84 ~iiicl ??L-29,. 
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den Papst des Kaisers auf einer Synode absetzte, in seinen 
Lastern gestorben. Trotz dieser trüben Erfahrungen hat Otto I. 
fünf Jahre später auch seinen damals erst zwölfjährigen Sohn 
Otto II . ,  der bereits in Aachen zum Königgekrönt war, nach Rom 
kommen und vom Papst Johannes XIII.,  einemverwandten jenes 
Oktavian, zum Kaiser krönen lassen und \viederum fünf Jahre spä- 
ter dessen Ijyzantinischc Gemahlin Thcophanu zur Kaiserin. So 
dachte und rvünschte er sich offenbar die Nachfolge in diesem Kai- 
sertum fortgesetzt: jeweils durch eine päpstliche Kaiserkrönung 
des Raisersohnes in Rom noch zu Lehzeiten des Vaters - wie die 
Xachfolge im deutschen Königtum durch die Krönung in .4achen, 
wo die ersten karolingischen Kaiser ihre Nachfolge auch imKaiser- 
tum ihren Söhnen übertragen hatten ohne päpstliche Krönung. 

Es ist dann freilich nie wieder so geschehen, wie es sich Otto I. 
gedacht und gewünscht hatte. -41s zweihundert Jahre später 
Kaiser Friedrich I. Barbarossa seinen in ilachen zum König ge- 
krönten Sohn HeinrichVI. in Rom auch zum Kaiser krönen las- 
sen rvollte, vermeigerte das Papst Lucius 111. auf dem Kongreß in 
Verona I 184 mit dcr Begründung, es könne nicht gleichzeitig zwei 
gekrönte Kaisev gehen, - als hätte man sich dabei der ersten drei 
karolingischen und der ersten heiden ottonischen Kaiser nicht 
mehr erinnert, von Kaiser Wido und seinein Sohn Lambert ganz 
zu schweigen. In der Zwischenzeit allerdings war es nie wieder 
zur Kaiserkrönung eines Kaisersohnes zu Lehzeiten des Vaters 
gekommen, \%.eil sich die Generationenkette im deutschen Königs- 
haus nicht so stetig fortgesetzt hatte, mie es Otto I.  gehofft haben 
muß. Immer wieder wurde sie durch den frühen Tod eines Kai- 
sers, ehe cr thronfiihige Söhne hatte, oder durch das Erlöscheii 
des Königsgeschlechts im Mannesstamm und dadurch bedingten 
Zwist um die deutsche Thronfolge unterbrochen. Hätten Nach- 
kommen Ottos I.  cinander auf dem deutschen Thron so ununter- 
brochen vom Vater auf den Sohn folgen können wie etwa die 
Kapetinger in Frankreich von 987 bis 1328 (in Seitenlinien des- 
selben Geschlechts sogar bis zur Französischen Revolution i ~ 8 9 ) ,  
ohne Zweifel wäre dann auch das deutsche Königtum faktisch 
erblich geworden und mit ihm das Kaisertum. Heinrich VI. hat 

<ursten zum es 1196 versucht und fast erreicht, die deutschen T" 
Verzicht auf ihr Königsn-ahlrecht, zur Anerkennung der Erblich- 
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keit der deutschen Krone zu gewinnen „wie in Frankreich",' wo 
eben damals die längst zur bloßcn Zeremonie gewordenc Königs- 
wahl des Königssohnes zu Lebzeiten des Vaters vollends hin- 
fällig wurde. Der Staufer hätte dadurch nicht nur die dauernde 
Verbindung des normannisch-sizilischen Erbreichs seiner Ge- 
mahlin Konstanze mit dem deutsch-lomhardisch-burgiindischen 
Königreich gesichert, sondern auch das Kaisertum in seinem 
Hause erblich gemacht, wie er es in Verhandlungen mit Papst 
Cölestin 111. zu erreichen hoffte. Dessen zäher Widerstand gegen 
diesen Erbreichplan und der frühe Tod Heinrichs VI. haben ein 
Zurücklenken zu den Zielen Ottos I. vereitelt. Wie statt dessen 
beim Tod Heinrichs VI.  sein dreijähriger Sohn Friedrich 11. zwar 
bereits zum deutschen König gewählt war, aber erst nach langem 
verderblichen Thronstreit in Deutschland 1 2 2 0  vom Papst auch 
zum Kaiser gekrönt wurde, so war einst beim Tod des z8jährigcn 
Kaisers Otto 11. dessen dreijähriger Sohn Otto 111. gerade zur 
Aachener Königskrönung unterwegs, die dann nicht unangefoch- 
ten blieb; doch es dauerte mehr als zwölf Jahre, ehe er sich in 
Rom von einein nach seinem Willen gewählten deutschen Papst, 
dein jungen Gregor V., zum Kaiser krönen lassen konnte. Und 
das wiederholte sich ähnlich nach dcm Tode Heinrichs III . ,  der 
seinerseits erst sieben Jahre nach dem Tod seines Vaters Iconrad 11. 
gleichfalls durch einen von ihm erhobenen deutschen Papst 
Clemens 11. Kaiser geworden war; als er mit 39 Jahren starb, 
war sein Sohn Heinrich IV. kaum sechs Jahre alt, zwar schon 
zum deutschen König gewählt und in Aaclien gekrönt, aber nie- 
mals in den fünf Jahrzehnten seines Königtums wurde er von 
einem rechtmäßigen Papst auch zum Kaiser gekrönt, nur von 
seinem eigenen Gegenpapst. So wurde immer wieder seit Otto 11. 
die Kaiserreihe unterbrochen, oft jahrzehntelang. Immer aber 
blieb es seit Otto I. bis zum Ende des Mittelalters dabei, daß nur 
ein rechtmäßig gewählter und in ilachcn gekrönter deutschcr 
König in Rom Kaiser werden konnte, wenn der Papst ihn krönte. 
Xur Lud~q-ig der Bayer hat cs anders versucht: da er vom Papst 

' So  iii <Icn -\nnnais Marbaccnses cd. H. Blocli, MGH Script. rci. Geiiii. iii 
iis. scliol. (i<)oj) C .  68: ~ , f  i r i  Rni?zaiii,r,i rc,si>>tnz. sicrrl iii Z;~cncic (E~c!) Z>EL 
celei-is reqns,  iiire hercditank r e p s  si6i s,,cccdcreitt; rgl. Ernst PcrcIs ;  Der 
Erbrcic1,~plaii Ilciiiiiclis VI. (I3erii:i i927). 
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in Avignon, der Ludwigs nicht einmütige Königswahl nicht an- 
erkannte, sondern ihn bannte, Iieine Kaiserkrönung zu erwarten 
hatte, zog er gleichwohl 1328 nach Rom und ließ sich vom römi- 
schen Laienadci zum Kaiser krönen, nur nachträglich auch noch 
von einem von ihm erhobenen Gegenpapst, der bald wieder ab- 
dankte. Kicht nur die Päpste, die ihn wie seinen Berater Marsilius 
von Padua als Ketzer verdammten, sondern sogar die deutschen 
Kurfürsten haben dieses ungewöhnliche Kaisertum ohne päpst- 
liche Krönung nicht als legitim gelten lassen, obgleich Ludwig 
dcr Bayer 1338 in einem Reichsgesetz (beginnend mit den lVorten 
,,Licet juris") feierlich erklärte, daß der von den Kurfürsten oder 
ihrer Mehrheit gewähltc König allein durch diese Wahl ,,wahrer 
Kaiser wird" mit allen Icaiserrechten, ohne dazu irgend einer Be- 
stätigung oder Approbation auch durch den Papst zu bedürfen. 
Das blieb einstweilen noch ein vergeblicher Versuch, das Kaiser- 
tum unabhängig zu machen von einer päpstlichen Krönung. 
Erst Maximiiian I.  ist auf diesem Wege weitergegangen, indem 
er sich eigenmächtig als ,,erwählter römischer Kaiser" titulierte, 
obgleich er nie von einem Papst zum Kaiser gekrönt wurde. Sein 
Enkel und Xachfolger Kar1 V. hat zwar noch einmal die Kaiser- 
krönung durch den Medici-Papst Clemens VII. zelebrieren lassen, 
nicht in Rom, sondern unterwegs von Spanien nach Deutschland 
(zum hugsburger Reichstag) im Februar i j30 in Bologna; doch 
datierte cr seine Iiaiserjahre rückwirkend von seiner deutschen 
Königswahl an, als sei er bereits seit 1520 Kaiser, und bei seinem 
Rücktritt 1 j56 ÜberIicB er das Kaisertum seinem längst zum 
deutschen König gewählten und gekrönten Bruder Ferdinand I., 
den kein Papst krönte. Trotz aller päpstlichen Proteste blieb es 
dabei bis zum Endc des alten Reiches. 

Ein halbes Jahrtausend lang war deiilnach das Kaisertum im 
ilbendland so an das deutsche Königtum und seine unstete 
Tnronfolge einerseits, an die Kaiserkrönung durch den Papst in 
Rom andrerseits gebunden, wie es Otto I. 962 begründet hatte. 
Dadurch unterscheidet sich dieses mittelalterliche Kaisertum, so 
vielc Traditionen es aufnehmen mochte, von jedem anderen 
Kaisertum vor, neben und nach ihm, und seine Eigenart wie seine 
Geschichte wird nicht zum wenigsten durch jene doppelte Ver- 
schränkung 1,cstimmt. Allc Einwirkungen deutscher Königc scit 



Otto I. auf die Papstwahl, bis sie auf dem 3. Laterankonzil 1 179 
nach den Erfahrungen des langen Schismas der Barbarossazeit 
kirchenrechtlich für immer so geregelt wurde, daß allein die 
Kardinäle mit Zweidrittelmehrheit unanfechtbar rechtmäßig den 
Papst zu wählen haben, --und alle Einwirkungen der Päpste seit 
Gregor VII. auf die deutsche Thronfolge und die Königswahl, 
bis sie nach den schlimmen Erfahrungen unter Ludwig dem 
Bayern durch die Goldene Bulle Karls IV. 1356 reichsgesetzlich 
so geregelt wurde, daß die Niehrheit der Kurfürsten unanfecht- 
bar rechtmäßig dcn König und künftigen Kaiser wählt, - beides 
ergab sich daraus, daß den deutschen Icönig der Papst zum 
Kaiser zu krönen hatte. Als Hadrian IV., der einzige Engländer 
auf dem Papststuhl, die Kaiserkrönung cin ,,beneficium" des 
Papstes nannte, der kaiserliche Kanzler Reinald von Dassel auf 
dem Reichstag zu Besancon 1157 dieses Wort mit „Lehenu ver- 
deutschte und der päpstliche Kanzler Roland, der bald danach 
Papst Alexander 111. wurde, den stürmischen Protest der Reichs- 
versammlung noch durch die Frage schürte: „Von wem hat denn 
der Kaiser das Kaisertum, das Imperium, wenn nicht vom 
Papst ?", da konnte Friedrich Barbarossa in feierlichen Manifesten 
erklären: „Von Gott allein durch die Wahl der Fürsten haben wir 
unser Königtum und Kaisertum, regnum et imperium nostrum. 
. . . Wie der Kölner Erzbischof uns zum König krönte, so der 
Papst zum Kaiser, aber nur göttlichem 'beneficium' verdanken 
wir die freie Krone unseres Kaisertums, liberam imperii nostri 
coronam".' Fünfzig Jahre später aber konnte Papst Innocenz 111. 
die Entscheidung in1 deutschen Thronstreit zwischen Staufern 
und Welfen mit der Begründung beanspruchen, daß er als Papst 
den deutschen König zum Kaiser zu krönen habe und deshalb 
die Rechtmäßigkeit seiner Wahl, auch dic Würdigkeit des Gc- 
wählten zu prüfen und gutzuheißen habe wie der Konsekrator bei 
jeder kirchlichen Weihc2 Bis zum letzten langen Konflikt der 

' Otto von Freising und Ralicil-in, Gcsta Fridcrici I. impcratoris lib. 111 
C. S E. ed. C;. \l:aitz und B. V. Sitiison. MGH Script. rcr. Germ. in us. schal. 
(1913) C. 172 ff.; BI?I~~>RIOSSI?S Manifeste C. i i  S. ij8 f. iind C .  ij C. 188 f., 
auch in MGH Constitiitioiies I( i893)  S. 231 ff. Zr. 1 6 j  U .  169. 

Siehe bes. dieDekretale „Venerabilem"vom 3 ä i z  1202~ im Regestum Inno- 
centii 111 papar super ncgotio Romani inipcrii Kr. 621 ed. Friedrich I icmpf ,  
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avignonesischen Kurie mit Ludwig dem Bayern setzte sich dieser 
päpstliche Anspruch und der deutsche Widerspruch dagegen un- 
heilvoll fort. Alle solche Spannungen und Konflikte wurzeln in 
der Verbindung von deutschem Königtum und päpstlicher Kaiser- 
krönung seit 962. Und alle Reichstheorie und Staatslehre in 
Deutschland bis ins Spätmittelalter kreist deshalb um die nie ein- 
mütig beantwortete Frage nach dem Verhältnis zwischen deut- 
schen Königtum, Kaisertum und Papsttum. 

Vor allem aber ergab es sich aus diesem gleichsam zweipoligen 
und deshalb nicht stetig zu erfüllenden Postulat der Kaiser- 
krönung des deutschen Königs durch den Papst in Rom, daß es 
zwar immer die Idee und Tradition des Kaisertums und immer 
den Anspruch darauf gab, aber keineswegs immer einen ge- 
krönten Kaiser im Abendland, meistens sogar nicht. Es Iäßt sich 
leicht nachrechnen und klingt doch wohl erstaunlich anders, als 
man es sich vorzustellen pflegt, daß während des halben Jahr- 
tausends von der Kaiserkrönung Ottos I. bis zur letzten päpst- 
lichen Kaiserkrönung eines deutschen Königs in Rom, bis zur 
Krönung des Habshurgers Friedrich 111. durch den Humanisten- 
papst Nikolaus V. im März iqjz,  insgesamt in nicht viel mehr 
als einem Drittel dieser Zeit des hohen und späten Mittelalters 
ein vom rechtmäßigen Papst gekrönter Kaiser herrschte, nur in 
rund 180 von diesen 490 Jahren (noch abgesehen von der Ab- 
setzung Kaiser Friedrichs 11. durch Papst Innocenz IV. auf dem 
Lyoner Konzil iz4j, fünf Jahre vor seinen1 Tod). Schon in den 
zwei Jahrhunderten von Ottos Kaiserkrönung bis zu der Bar- 
barossas i i  j 5  waren i 15 Jahre kaiserlos, wenn man die 22 Jahre 
des nie vom rechtmäßigen Papst anerkannten Kaisertums Hein- 
richs IV., der sich aus dem Kirchenbann nicht mehr zu lösen 
vermochte, nicht mitrechnet. Schon deshalb ist auch der soge- 
genannte Investiturstreit kein Ringen des Papsttums mit dem 
Kaisertum, das ihm in der ganzen Zeit von 1056 bis i I i i als 
vakant galt (und dann wiederum -selbst abgesehen vom Kirchen- 

Miscellanea Historiac Pontificiae XI1 (Rom ~947)  C. '67 ff.; aufgenommen in 
die Dekretalcn Gregors IX. C. 34 X de electionc I 6, Corpus iuris canonici ed. 
E. F r i e d b e r g  I1 (2881) Sp. 7 9 f f  Vgl. dazu Fricdrich Kempf ,  Papsttum und 
Kaisertum bei Innocenz 111. Dic geistigen und rechtlichen Grundlagen seiner 
Thronstreitpolitik. Miscellanea Historiae Pontificiae X I X  (Rom i9j4). 



16 Herbert Grundrnann 

bann über Heinrich V. -von I 12 j bis I 137 und von Ende I 139 his 
i I 55) ;  der Kampf des Reformpapsttun~s um die Geltung des er- 
neuerten Kirchenrechts richtet sich gegen das Königtum, auch 
in Frankreich und England, nicht gegen Kaiserrechte, sondern 
gegen Königs- und Adelsrechte in der Kirche. Vollends in nach- 
staufischer Zeit wurden bis zu Kar1 V. nur noch fünf Kaiser vom 
Papst gekrönt, zehn andere deutsche Könige nicht, von bloßen 
Gegenkönigen ganz zu schweigen. 

Erst in der ,,Neuzeitu, so paradox es klingen mag, von der 
Wende zum 16. bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts gab es im 
Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, wie man es nun erst 
nannte, ein stetiges Kaisertum ohne längere Unterbrechung, da  
nun jeder deutsche König seit seiner Königswahl auch ,,erwähl- 
ter römischer Kaiser" war, keiner päpstlichen Krönung be- 
dürftig, auf die er hätte warten müssen. Im Mittelalter dagegen 
gab es seit Otto I. ein intermittierendes, immer wieder und oft 
lange unterbrochenes Kaisertum im Abendland wie niemals und 
nirgends sonst. Trotz aller dauernden Ansprüche und Tradi- 
tionen, Symbole und Theorien, ja gerade um ihretwillen muß es 
den Zeitgenossen und den deutschen Königen selbst besonders in 
ihrem Verhältnis zu den Päpsten und zu auswärtigen Herrschern 
schmerzlich spürbar gewesen sein, daß nur von Zeit zu Zeit ein 
gekrönter Kaiser herrschte, meistens aber nicht, während es 
einen Papst immer gab - es sei denn während meist kurzer 
Sedisvakanzen -, einen oströmischen Kaiser in Byzanz auch, und 
anderwärts ein stetiges Königtum. 

Die Rückxvirkung dieser immer erstrebten, oft nicht erreichten 
Kaiserkrönung durch den Papst in Rom auf das deutsche König- 
tum selbst und sein Schicksal, auf seine Italienpolitik, so gewiß 
sie auch noch andere Gründe und Ziele hatte, auf die mehrfache 
Unterbrechung der dynastischen Kontinuität im deutschen Herr- 
scherhaus durch den allzu frühen Tod bedeutender Kaiser wie 
Ottos II., Ottos III. ,  Heinrichs VI., auch Friedrichs 11. und noch 
Heinrichs VII. während ihrer strapazierenden Kämpfe im heißen 
Süden, - alles das bleibe hier außer Betracht. Man wird es heute 
schwerlich noch zusammenrechnen wollen zu einer negativen 
Bilanz des mittelalterlichen Kaisertums überhaupt, wie einst 
Sybel und seinesgleichen. Man wird darüber den unermeßiichen 
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Gewinn an politischer und geistiger Spannkraft und schöpferi- 
schem Ansporn nicht inehr verkennen, der jener polaren Spannung 
zwischen Idee und Wirklichkeit des Kaisertums im Abendland zu 
verdanken ist. Der faszinierende Glanz und die symbolreiche, 
nicht nur politische Bedeutung der stets begehrten und verehrten 
Kaiserkrone Iäßt sich vielleicht sogar mit um so größerem Ver- 
ständnis würdigen, da sie nun niemand mehr trägt. Nur wird man 
darüber auch die höchst merl<würdige, in vielein fragwürdige und 
doch wahrhaft denkwürdige Eigenart dieses Kaisertums aus der 
historischen Konstellation bei seiner Geburt vor tausend Jahren 
ergründen müssen, um seine vielfältige, oft zwiespältige Wirkung 
im Mittelalter recht zu begreifen, nicht verehrend, nicht ver- 
urteilend, sondern verstehend. 

Schon manchen Zeitgenossen und auch dem neuen Kaiser 
selbst ist nicht nur der Glanz und die Würde, sondern auch die 
Gefahr und das Wagnis dieses Kaisertums be~vußt gewesen. Der 
einzige persönliche Ausspruch Ottos I. am Tage seiner Krönung 
in Rom, der uns zuverlässig bezeugt ist, fügt der eindrucksvollen 
Selbstdarstellung des Kaisertums in Prunkurkunden und Herr- 
schaftszeichen, in Liturgie und Ornat noch einen anderen Ton 
hinzu, den man auch bei einer Tausendjahrfeier nicht überhören 
sollte. Otto hatte auf dem Romzug einen jungen Mann namens 
Ansfrid zu seinem Schwertträger gemacht, einen Grafensohn aus 
der Verwandtschaft der Königin Mathilde, der noch lebenden 
Mutter Ottos, bei dessen Bruder Brun, Erzbischof von Köln und 
Herzog von Lothringen, der junge Ansfrid ,,adres militares" er- 
zogen worden war. Zu ihm sagte der König unmittelbar vor seiner 
Krönung in der Peterskirche: „Wenn ich heute am Apostelgrab 
beten werde, dann halte du immer das Schwert über meinem 
Haupt", ein nicht nur liturgisch-symbolisch gemeintes Schwert, 
denn Otto fährt fort: „Ich weiß sehr wohl, welche Erfahrungen 
meine Vorgänger mit der Treue der Römer gemacht haben, uiid 
es ist klüger, auf Unheil gefaßt zu sein und ihm vorzubeugen, 
statt sich davon überraschen zu lassen." Und den frommen Jüng- 
ling Ansfrid vertröstete er: ,,Bete du nachher, wenn wir wieder im 
Lager am Monte Mario sind, soviel du  willst."l Es klingt nach 

- -- 
I Die Chronik des HischofsThietinar von Merseburg lib. IV C. 32,  lirsg. von 

Robert H o l t r r n a n n ,  MGH Scriptores rerurn Gerrnanicarum, Nova series IX 



nüchterner Vorsicht und wachsamer Besonnenheit vor der 
Feierlichkeit. Ansfrid hat diese Worte, die ihm nachhaltigen Ein- 
druck gemacht haben müssen, offenbar nie wieder vergessen und 
wahrscheinlich oft erzählt in seinem langen Leben. Er  hat den 
Krönungstag fast ein halbes Jahrhundert überlebt; nachdem er 
verwitwet war, ging er ins Kloster, bis ihn Otto 111. 99j zum 
Bischof von Utrecht erhob; erst ioio ist er gestorben. Bischof 
Thietmar von Merseburg hat ihn gekannt und bewundernd ver- 
ehrt. Er bekam von Ansfrid zu hören, was Otto I .  am Tage seiner 
Kaiserkrönung zu ihm gesagt hatte, und hat es in seiner Chronik 
erzählt, weil es ihm und anderen zu den „multum mirabilia" zu 
gehören schien, die er für denkwürdig hielt, - während er sonst 
über die Kaiserkrönung Ottos I .  wie auch über die Ottos 11. fast 
nichts zu berichten hat. Leider sagt er ja auch über die von ihm 
miterlebten Bemühungen des jungen Kaisers Otto 111. um eine 
Renovatio imperii Romanorum nur sehr wenig, fügt aber viel- 
sagend hinzu, daß darüber ,,diversi diverse sentiebant".' 

Es ist demnach nicht anachronistisch, nicht zeitfremd und un- 
historisch, wcnn wir übcr diesc Kaiserpolitik der Ottonen auch 
heute noch wie die Zeitgenossen der Ottonen verschieden denken 
und sie nicht nur kritiklos bewundernd verehren. Die neuere 
Forschung hat sehr vieles über die Bedeutung jener Kaiser- 
krönungen und des Kaisertums aus seinen Herrschaftszeichen, 
seinen Krönungsordines, seiner bildhaften Darstellung in kost- 
baren Handschriften-Miniaturen oder auf Siegeln und Münzen, 
auch aus den Arengen kaiserlicher Urkunden und anderen 
Selbstzeugnissen erschlossen, was die spärlichcn Nachrichten der 
Geschichtsschreiber jener Zeit anschaulich ergänzt. Trotzdem 
bleibt zu bedenken, daß jene Zeitgenossen, die doch miterlebte 
Geschichte schreiben wollten, von jener Selbstdarstellunp des 

(Berlin i g j ,  Xeudruck igjj) S. i69 f., mit Übersetzuiig voii \Verner T r i l l -  
mich  in: Ausgewählte Qucllen zur deutschen Geschiclite des Mittelalters, 
Freilieir voin Stein-Gedaclitiiisaiisgabe Bd. IX (Dar~nstadt iqj;) S. 148 f.: 
„Dum e p  hodie ad sacra izfni7za apostoiorznn pe~ornbo, t u  ~ lnd iurn  continue 
super capi~t m e t m  tcneto. ivanzjdertz Roinawa,rz a~~leccssoribr~s nostris sepitls 
suspectam non i p o r o .  Sapientis enini est; a d u m a  queque fange adhscposita 
co~ita~idoprenoscere, neforte improvisa vaieant superare. Ueinde redeundo ad 
montem Gatrdii, gwa?iturn vofuens, orato." 
' Ebda. IV, 47, ed. Holtzrnann C. 184, cd. Trillrnich S. 162. 
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Kaisertums weniger beeindruckt gewesen sein müssen als wir, 
sonst hätten sie mehr davon gesprochen. Von der Aachener 
Königswahl und -krönung Ottos I. erzählt Widukind von Corvey 
sehr ausführlich mit sachkundigem Verständnis für die Rechts- 
formen wie für die liturgische Feier$ von Ottos Kaiserkriinung in 
Rom sagt er geflissentlich nichts. Nur gerade Ottos I. Worte zum 
jungen Ansfrid am Krönungstag in Rom fand Thietmar - neben 
vielem anderen aus Ansfrids Leben und erst recht aus der Reichs- 
politik seiner Zeit - bemerkenswert, wie Einhard zur Zeit Ludwigs 
des Froinmen jene viel erörterte unwillige Äußerung Karls des 
Großen nach seiner Kaiserkrönung, die sich nicht leicht begreifen, 
aber nicht weginterpretieren Iäßt. Gnd das las man immer in1 
Mittelalter, vielleicht auch damals verwundert und dadurch zum 
Nachdenken über dieses Kaisertum genötigt, verschieden darüber 
denkend. Die spannungsträchtige Wirkung der Kaiserkrönung 
von 962 auf die folgenden Jahrhunderte konnte freilich kein 
Zeitgenosse ermessen; erst die weitere Geschichte zeigt uns Rück- 
schauenden die wahrhaft epochale, das politische Schicl<sal nicht 
nur Deutschlands im Mittelalter grundlegend bestiminende Be- 
deutung des denliwürdigen Ereignisses vor tausend Jahren. 

' Widukind, Sacliscngeschichte 11. i ,  Iirsg. von P. H i r s c h ,  MGH Scrip:. 
rer. Gerni. in us. scliol. (Hannover i g j j )  C. 63-67; dazu vor allem Peicy E. 
Schraiiiin; Die Krönung in Deutschland bis zum Beginn des Salischen Hau- 
scs, Z:sciir. d. Savigny-Stifturig f. Reclitsgesch. 55, kanonist. Abt. 24 (1935) 
C. 181-332, bes. C. 196-215. 








